
Marssonina-Blattfallkrank-
heit – eine Bedrohung im 
Bioobstbau

BIOLANDBAU SEITE 4

Anmeldung für das 
Beitragsjahr 2016 ist 
zwingend erforderlich

ZÜRICH SEITE 2 STRICKHOF SEITE 3

Strickhof ist gut ins neue 
Schuljahr 15/16 gestartet

LANDFRAUEN SEITE 5

«Bildungsüberfall» 
zugunsten bäuerlicher 
Kleinfamilien

ZÜRI-OBST SEITE 7

Besuche mit spannenden 
Eindrücken zur Obstver-
arbeitung

FREITAG, 21. AUGUST 2015  |  NR .34  |  146 . JAHRGANG  |  FR . 1.–

O F F I Z I E L L E S  O R G A N  D E S  Z Ü R C H E R  B A U E R N V E R B A N D E S

AZA
CH-8600 Dübendorf

P.P. / Journal
Post CH AG

Retouren an: ZBV, Lagerstrasse 14, 8600Retouren an: ZBV, Lagerstrasse 14, 8600

B E R ATE R ECK E

Neubeginn als Lehrling 
Endlich ist die Schule vorbei und die Berufslehre 
beginnt. Nebst vielem anderen gibt es auch bei 
den Versicherungen einiges zu beachten. Nach-
folgend wird auf die Änderungen bei den Perso-
nenversicherungen und anschliessend noch auf 
die Privathaftpflicht eingegangen und was be-
sonders beachtet werden muss.

Heilungskosten, Arzt- und Spitalkosten
Bei Personen, die in der Schweiz leben und kein 
Anstellungsverhältnis besteht, sind sämtliche 
Unfälle über die Krankenkasse versichert. Dies 
ist der Fall bei Kindern und bei  Studenten ohne 
Neben-/Zuerwerb. Ab dem 1. Tag des Lehrver-
hältnisses sind Lehrlinge über die UVG-Versi-
cherung des Arbeitgebers immer Berufsunfall 
wie auch Nichtberufsunfall versichert. Studen-
ten, welche einem Nebenerwerb nachgehen, 
sind immer Berufsunfall versichert. Sobald die 

wöchentliche Arbeitszeit mehr als 8 Stunden 
beträgt, sind automatisch auch alle Unfälle, die 
in der Freizeit passieren, mitversichert. Dies 
bedeutet, dass beim Arbeitnehmer, welcher 
mehr als 8 Stunden arbeitet, die Unfalldeckung 
bei der Krankenkasse ausgeschlossen werden 
kann. Um bei der Krankenkasse den Unfallteil 
ausschliessen zu können, verlangen die Versi-
cherungen in der Regel ein schriftliches Doku-
ment. Dies kann ein spezielles Formular oder 
eine Kopie des Lehr- oder Anstellungsvertrags 
sein. In dem Jahr, in dem die versicherte Person 
19-jährig wird, muss auch über  die Franchise 
bei der Krankenkasse nachgedacht werden, 
weil die Kategorie von Kindern zu Jugendlichen 
wechselt und die Prämie massiv steigt. 

Lohnausfall bei Unfall oder Krankheit
Arbeitnehmer, welche durch einen Unfall an der 

Ausübung der beruflichen Tätigkeit gehindert 
sind, haben automatisch über die Unfallversi-
cherung 80 Prozent des Lohnes versichert. Die 
meisten Betriebe haben für ihre Mitarbeiter zu-
dem eine Krankentaggeldversicherung abge-
schlossen. Diese übernimmt bei Krankheit 80 
Prozent des Lohnes. Der Arbeitgeber hat das 
Recht, einen entsprechenden Prämienanteil für 
die Nichtberufsunfall- und die Krankentaggeld-
versicherung vom Lohn abzuziehen.  

Langfristige Arbeitsunfähigkeit nicht 
unterschätzen
Unfälle oder Krankheiten mit langfristigen Fol-
gen (Invalidität) sind über die obligatorischen 
Versicherungen nur sehr bescheiden abgedeckt. 
Nach Vollendung des 17. Altersjahres und ab 
einem monatlichen Einkommen von Fr. 1762.50 
sind Lernende auch in der Pensionkasse und 

haben eine sehr kleine Invalidenrente versichert.
Die minimale Invalidenrente bei der staatli-

chen Invalidenversicherung für Jugendliche bis 
25 Jahre beträgt monatlich Fr. 1560.– und ist 
somit sehr bescheiden. Sind privat keine weite-
ren Versicherungen abgeschlossen worden, 
muss der junge Mann bis zum Alter von 65 mit 
einem  Einkommen von rund Fr. 1500.– und all-
fälligen Ergänzungsleistungen leben.

Daher empfehlen wir allen Jugendlichen 
ab Alter 16 den Abschluss einer zusätzlichen 
Invalidenrente in der Höhe von mindestens 
Fr. 2000.– Diese wird bei Invalidität ergänzend 
zur IV-Rente der ersten Säule ausbezahlt. Diese 
Versicherung kann später nach der Ausbildung, 
wenn ein geregeltes Einkommen besteht, prob-
lemlos wieder aufgehoben werden. Fr. 2000.– 
pro Monat sind bei einem 18-jährigen Mann 
bereits ab ca. Fr. 250.– pro Jahr versicherbar.

Deckung der Privathaftpflicht prüfen
Die Privathaftpflicht kommt für Schäden an 
Dritten auf. Sei das nun bei einem Sportunfall 
mit Ski oder Velo aber auch wenn aus Un-
achtsamkeit der Laptop meines Kollegen 
beschädigt wird. Kinder sind automatisch 
mindestens bis zum Alter von 18 Jahren in 
der Police der Eltern mitversichert. Je nach 
Gesellschaft ist die Definition unterschied-
lich. Von «mitversichert bis Alter 18» bis zu 
«solange auf dem gleichen Betrieb wohn-
haft» ist alles anzutreffen. Daher empfiehlt 
es sich, in den Bedingungen genau nachzu-
schlagen wie lange in Ihrem Fall der Versi-
cherungsschutz besteht.

ZBV Versicherungen: Lukas Wyss,
Pirmin Schwizer, Urs Wernli,
Tel. 044 217 77 50 �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 55 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

Mit uns kommen Sie 

zu Ihrem Recht: 
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Mehr Landwirtschaft
weniger «Verwaltungs»-

Auflagen
Liste1

Kulturlandverkauf 
 
Zu verkaufen an Selbst-
bewirtschafter (öffentliche 
Ausschreibung im Sinne von 
Art. 64 Abs. 1 Bst. f BGBB): 
 
In der Gemeinde Dachsen  
(Rheinauerweg): 
- Kataster Nr. 484: 187,87  

Aren Ackerland; Härdli 
- Kataster Nr. 482: 206,85  

Aren Ackerland mit Schopf; Härdli. 
 
Preis Kataster Nr. 484: Fr. 164‘000.-- 
Preis Kataster Nr. 482: Fr. 180‘000.-- 
 
Kaufangebote sind innert 30 Tagen  
schriftlich einzureichen an: 
Amt für Landschaft und Natur, 
Abteilung Landwirtschaft,  
Walcheplatz 2,  
Postfach, 8090 Zürich. 
 
Telefonische Auskünfte erteilt  
das obengenannte Amt  
(Tel. 043 259 27 32). 

Fortlaufend neue Auswahl
Rot- und Schwarz� ecken

– Rinder 8–9 Mt.,
trächtig oder gekalbt, 25–34 Liter

– Kühe nähig oder gekalbt, 28–40 Liter
– 1 Hochträchtiges Limousin-Rind

– 3 Aufzuchtkälber (RH)

Kaufe Schlachtvieh zu Tagespreisen

 Bruno Stäheli, Viehhandel
8572 Berg TG

Tel. 071 636 11 93
Natel 079 633 07 69

IM EINSATZ FÜR EIN WAHLRESULTAT ZU GUNSTEN DER LANDWIRTSCHAFT

Gezielte Unterstützung der bäuerlichen Nationalratskandidaten
Am Sonntag, 18. Oktober 2015, 
ist es soweit: Die Schweizer 
Bevölkerung wählt die National-
ratsmitglieder. Dem Zürcher 
Bauernverband ist es ein wichti-
ges Anliegen, verschiedene bäu-
erliche Vertreter nach Bern zu 
schicken. Deshalb werden diese 
durch den Verband in ihrem Vor-
haben begleitet und unterstützt.

Die Wahlen rücken näher und zur-
zeit starten verschiedene Kampag-
nen. Unter dem Stichwort «Schulter-
schluss» macht der ZBV auf die bäu-
erlichen Nationalratskandidatinnen 
und -kandidaten aufmerksam. Damit 
die Anliegen der Zürcher Landwirt-

schaft auch in der Politik optimal 
eingebracht werden können, braucht 
es unbedingt bäuerliche Vertreter 
im Parlament.

Ein starker Schulterschluss
Mit der Kampagne «Schulterschluss» 
beweist die Zürcher Landwirtschaft 
den starken Zusammenhalt unter 
den Bäuerinnen und Bauern. 
Vertreter/-innen von verschiedenen 
Parteien setzen sich für eine produ-
zierende Landwirtschaft ein.

In Kürze wird die entsprechende 
Blachen-Kampagne lanciert. Rund 
150 Blachen mit dem Titel «Schulter-
schluss» werden im ganzen Kanton 
Zürich an gut frequentierten Orten 

platziert. Ergänzend zur Blachen-
Kampagne wird in verschiedenen 
Medien mit Inseraten auf die bäuer-
lichen Vertreter aufmerksam ge-
macht. Damit erreicht der ZBV einen 
Grossteil der Bevölkerung.

Lernen Sie die Kandidaten besser 
kennen
Einen persönlichen Eindruck der 
bäuerlichen Nationalratskandidatin-
nen und -kandidaten erhalten Sie auf 
der Website www.schulterschluss.ch. 
Wie soll die Schweizer Landwirt-
schaft in Zukunft aussehen? Was 
möchten die Persönlichkeiten im 
Nationalrat erreichen? Das und mehr 
erfahren Sie auf der Website. �

KOM M E NTA R

Aufruf zur Stärkung bäuerlicher Werte im 
Bundesparlament
Liebe Bäuerinnen und Bauern
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
Am 18. Oktober wird das eidgenössische Parlament für die nächsten vier Jahre gewählt. 
Mit Ihrem Wahlzettel bestimmen Sie unsere Interessenvertretung. Die Stimmbeteiligung 
aus unseren Reihen wird den politischen Erfolg in der nächsten Amtsdauer wesentlich 
beeinflussen.

Kampf für die heimische Nahrungsmittelproduktion
Mit der neuen Agrarpolitik wurden in der Schweiz keine qualifizierten Hausaufgaben 
gemacht. Die Einkommenssituation hat sich seit dem Umbau durch den Preiszerfall am 
Markt massiv verschlechtert. Die Wertschöpfung in der Produktion hat ruinöse Verhältnis-
se angenommen. Investitionen zu Gunsten 
verbesserter Wettbewerbsfähigkeit wer-
den abgestraft. Den Tieren geht es besser, 
den Tierhaltern setzt man das Messer an 
den Hals. Der Nachweis und die Bilanzie-
rung der Nährstoffe führen ad absurdum. 
Der Verwaltungs- und Kontrollapparat bläht 
auf, die Bauernbetriebe sterben weg. 
Freihandelsabkommen werden prophezeit, 
Verlierer sind und bleiben die bäuerlichen 
Familienbetriebe, auch im Ausland!

Standfestigkeit ist gefordert
Der Handlungsbedarf ist programmiert. 
Bäuerliche Parlamentarier sind gefordert. 
Sie müssen Fortsetzung auf Seite 2

Hans Frei, Präsident des Zürcher 
Bauern verbandes.




